
11 S 250/13

272 C 125t12
AmtSgericht Köln

P rozessbevollmächtigte:

Verrkrindet am 18,03,2014

W;a)ters
Ju stizhauptsekretärin
als, Urkundsbeamtin der Geschäftsslelle

Landgericht Köln

IM NAMEN DES VOLKI:S

Prozess bevol lmächtigte :

hat die 1 1. Zivilkamrner des Landgerichts Köln
auf die mLrndliche Verhancllung vorn 11.02.2014
durch die Vorsitzende Richterin am Landgericht Schmitz, die Richterin am
Landgericht Dr. Pfitzner und den Rir;hter am Landgericht Dr otten

ftlr Recht erkannt:

1. Auf die Beru{ung der Krägerin wird rjas urteir des
Amtsgerichts Köln v,om 28,05.2013 Z,/2 C 125t12

Urteil

In dem Rechtsstreit

Klägerin, Berufungsklägerin und Berufungsbe[<lagten,

'gegen

Beklagte, Berufungsbeklirgte und Berufungsklägerin,

t
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teilweise abgeändert und die Beklagte verurteift, weitere

387,10 EUR nebst Zinsen i.H,v. 5 Prozentpunkten über

dem Basiszinssatz hieraus seit dem 21"07 ."7012 zu zahlen,

Die weitergehende Berufung der Klägerin sowie die

Berufung der Beklagten werden zurückgowiesen.

2. Die Kosten des Fi.echtstreite in 1' Instanz tragen die

Klägerin zu 17 % und die Bektagte zu 83 o/o. Die Kosten der

Berufung tragen die Klägerin zu 21 % und die Beklagte zu

7s %,

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

4. Die Revision wird nir:ht zugelassen.

t.

GrünC-e.:

Das Amtsgericht hat der auf Erstattung von

Mietwagenkosten aus abgetretenr:m Recht

veranlassten Ersatzfahrzeuganrnietungen

insgesamt von 4.903,30 EUR restliche

aus ftlnf jeweils durch Verkehrsunfälle

der Geschädigten 

-

;,JJ}und|r-gerichteten|(|agetei]weisestattgegeben
und die Beklagte, deren volle Haftung dem Grunde nach als Haftpflichtvers;lcherer

der Schadiger in allen Schadenfärllen äußer Streit steht, zur Zahlung von 3 687,56

EUR nebst Zinsen vorudeilt und die Klage im Übrigen abgewiesen.

Wegen der zugrunde liegonden tatsächlichen Feststellungen und der reclrtlichen

Wertung wlrd auf die Gründe der Eintscheidung verwiesen

Mit ihrer Berufung verlangt die Klägerin die Verurteilung der Beklagten zur 2lahlung

weiterer 1.060,30 EUR, nämlich dr:r Kostsn für die Ausstattung der Mietfahrzauge mit

Winterreifen in den Schadensfällon 

-und 

llr (eweits 10 x 1(l EUR)

sowie des bege'hrten 20 %-Aufschlages für Mehraufwendungen bei der Verrnietung

der unfallersatzfahrzeuge in' dlen schadensfätlen l;f (187'10 EUR),

;(164,40EUR)'-.(2O4,20EUR)undIr(304,6OEUR),
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Die Beklagte wendet sich mit ihrer Berufung gegen diei Verrtrteilung, soweit sie zu

mehr als 1.591,30 EUR nebst Zinsen verurteilt wurde. ln Anlehnung an die aktuelle

Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Köln rnacht sie goltend, dass die

erforderlichen Mietwagenkosten durch Bildung eines Mittelwertes aus der

Schwacke-Liste und der Erhebungt des Fraunhofer lnstituts zu schätzen seien.

Von der Darstellung des Tatbestandes wird im ÜOrigen gemäß SS 540 Abs. 2, 313 a

Abs, 1 S. 1 ZPO, 26 Nr. I EGZPO abgesehen,

Die Berufung der Klägerin lrat teilweise Er-folg (s. dazu unter Pkt. 2)), wohingegen die

Berufung der Beklagten zurückzuweisen war (s. dazu unter Pkt. 1)) lm Einzelnen:

1) Die von der dem Grunde nach unstreitig eintrittspflichtigen Beklagten hinsichtlich

der Höhe der erstattungsfähigerr Mietwagenkosten erhobenen Einwände greifen

nicht durch.

Gemaß S 249 Abs. 2 BGB karrn der aufgrund eines Verkohrsunfallgeschehens

ersatzberechtigte Geschädigte als ertorderlichen Herstellungsaufwand Ersatz der

Mietwagenkosten verlangen, die ein verständiger, wirtschaftlich vernünftig denkender

Mensch in seiner Lage für zweckmäßig und notwendig halten darf (vergl. BGH, Urt.

v. 09.03.2010 - Vl ZR 6/09; v. Q2.Q2.2010 - Vl ZR 7'/Q9, v. 19.01.2010 -- Vl ZR

112lO9,jeweils rn. w. Nachweisen u. zit. nach juris). Narch dem aus dem Grundsatz
der Erforderlichkeit her5;eleiteten Wirtschaftlichkeitsgebot hat der Geschädigte im

Rahmen dos ihm Zunrutbaren stets den wiftschaftlicheren Weg der

Schadensbehebung zu wählen. Das bedeutet für den Br:reich der Mietwagenkosten,

dass er von .mehreren auf dem örtlich relevanten Markt erhältlichen Tarifen für die

Anmietung eines vorgleichbaren Ersatzfahrzeugs innerhalb eines gewissen

Rahmens grundsätzlich nur den günstigeren Mietpreis veirlangen kann. Den It{aßstab

fitr die Betrachtung bildet dabei derr am Markt übliche Normaltarif (vergl, BGH, Utt. v.

09.03.2010 - Vl ZR 6/09; v. 02.02.2010 * Vl ZR 7ljs', v. 19.01 .2010 - Vl ZR 112ljg,
jevueils m. w, Nachweisen u. zit. nach juris), was von der Beklagten auch nicht in

Frage gestellt wird. Außer Streit steht auch, dass dr:r Normaltarif grundsätzlich

gernäß S 287 ZPO im Wege der Schad€nsschätzung bestirnmt werden kann und der

Tatrlchter sich hiorbei Listen und Tabellen bedienen darf.

Entgegen dern Vorbringen der Berklagten begegnet es keinen Bedenken, d;tss das

Anrtsgericht in Ausübung seines tatrichterlichen Ermosslens gornäß S 287 ZPO zur

Bestimmung der ersatzfähigen ltfiietwagenkosten den Schwacke-Mietpreisspiegel

herangezogen hat.

il.
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Bei der Schadenschätzurrg nach $ 287 Z?O ist die Aft drtr Schätzungsgrundletge für

die Ermittlung des Normaltarifs im Einzelnen nicht vorgegeben tlnd der Tatrichter bei

der Verwendung geeigneter Listen grundsätzlich frei, Die Schadenhölre darf lediglich

nicht auf der Grundlage falscher o<ier offenbar unsachlicher Erwäg;ungen festglesetzl

werden: ferner dürfen wesentlicher, die Entscheidung b,adingende Tatsachen nicht

aut3er Betracht bleiben. Vielfach hat der Bundesgerichl:shof insoweit entschieden,

dass in Ausübung tatrichterlichen Ermessens nach S 287 ZPO der Norrnaltarif

grtrrndsätzlich sowohl aul der {3rundlage des Scht'rracke-Mietpreisspiegels im

maßgebenden Postloitzahlengebiet ermittelt werden kann als auch auf der

Grundlage der Fraunhofer-Liste wie auch im Wege einer Kombination beider Listen

(vergl" BGH. Ur1. v. 17.05.2A11 - Vl ZR 142110; v. 12.04.2011 - Vl ZR 30Ct/09; v'

22.OZ.ZO|1 -Vl ZR 353/09 und v. 18.05,2010 -VI ZR 293/08, jeweits zit. n, juris).

Hierrbei würdigt der Bundesgerichtshof, dass in der Rech'tsprechung nach Abwägung

den Vor- und Nachteile der beide,n Listen teils der Schwacke-Liste und teils dem

Fraunhofer-Mietpreisspiegel der Vorzug eingeräumt wird tlncl sornit von den

Ins,tanzgerichten beide Listen grundsätzlich als geeignet angesehen werden, dem

Tatrichter als Grundtage fitr seine Schätzung zu dienen, was revisionsrechtlich nicht

zu beanstanden sei und betont, diass die Eignung von Listen oder Tabellen, die boi

der Schadenschätzung r,/erwendung finden können, nur dann der Klärung bedarf,

wenn rnit konkreten Tatsachen aufgezeigt wird, dass geltend gemachte Mängel der

Schätzungsgrundlage sich auf den zu entscheidenden lFall in erheblichem LJmfang

auswirken (Urt, v. 12,04.2011 -Vl ZR 300/09, zit, nach juris).

ln seinen Entscheidungen vom 27.03.2012 - Vl ZR 4p110 und vom 18,12.20'12 -Vl
ZFI 316/11 hat der Bundesgerichtshof dieoe Rechtsprechung erneut bestätigt und hat

in der Entscheidung vom 18.12.12012 auch nochmals betont, dass der Tatrichter

grundsätzlich weder gehindert ist, seiner Schadensscl-rätzung die Schwackle-Liste

noch den Fraunhofer-Miepreissplergel zugrundezulegen und der Unrstand, diass die

vorhandenen Markterhebrungen im Einzelfall zu deutlich voneinander abwoiclrenden

Ergebnissen führan können, nicht genügt, um Zweifel an der Eignung der einen oder

anderen Erhebung als Schätzgrundlage zu begründen. Hiervon ist der

Bundesgerichtshof auch in seiner Entscheidung zu den ersatzfähigen

Mietwagenkosten bei oiner unfallbedingten Ersatzfahrzeuganmi€tung vom

05;.03,2013 - Vl 2R245111 nicht abgerückt.

Wie das Amtsgericht schätzt die Kammer in ständiger Rechtsprechung die nach S

249 Abs. 2 BGB ersatzfähigen Mietwagenkosten nach dem

Schwacke-Mietpreisspiegel und siehl ihrerseits zu einer abweichenden Beurteilung

vorliegend keinen Anlass.

Die Kammer hält auclr angesichts der Entscheidung des 15. Zivilsenetts des

Oberlandesgerichts Köln vom 3C1.07.2013 - 15 U 212:"112, in der dieser nunmehr

seiine bisherige Rechtsprechung, nach der der Normaltarif gleichfalls anhand des

gewichtoten Mittels der Schwackr:-Liste bemessen wurde, ausdrLrcklich aufgegeben
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hat, und den Normaltarif nach dem arithmetischen Mittel der Schwacke-Liste rrnd des

Frarunhofer-Mietpreisspiegels bestimmt, weil sich nach Ansicht des Senats die

Anzeichen rnehren, dass die Autovermieter bei ihren Preisangaben in den

Frargebögen zur Erstollung der Slchwacke-Liste von oer MÖgli,:hkeit der ,Angabe

überhöhter Normaltarife f{.rr Setbstzahler tatsächlich Gerbrauch gemacht hallen, an

ihrer Rechtsp rech ung fest.

Bei dem Kernpunkt der Kritik am Schwacke-lVlietpreisspiegel, da:sS die

Datenerhebung nicht anonyrn erfolgte, vielmehr der Erhebungszv'reck den Betfragten

bei der Übermitttung der von ihnen auszufüllenden Fragebogen mitgeteilt wurde,

hapdelt es. sich um einen allgernerinen Einwand, der nach der Rechtsprechung des

BCIH irn Rahmerr der Schadenschätzung als unerhebli:h angosehen werdern kann

urrl die Gerichte grundsätzlich nicht hindert, bei der Abwägung der Vt>r- und

Nachteile der Liste den erforderlichen Mietpreis anhand des

Schwacke-Mietpreisspiegels zu berstimmen, solange nicht mit konkreten Tatsilchen -
insbesondere mit gLrnstigeren A,ngeboten aufgezeigt wird, dass der geltend

gemachte Mangel der Schätzgrurndlage sich auf den zu entscheidenden Fall in

erireblichem Umfang auswirkt (zuletzt BGH, Ud, v, 18,12.2012 -'Vl ZR 316111, zit,

na,:h juris).

Nach Abwägung des Umstandes der offenen Befragung der Autovermieter unter

Angabe des Veruendungszweckes der erhobenen Preisdaten unter

Berücksichtigung der Umstände lczw. Vorgehensweise von Er-rrotax-Schwacke bei

derr Preisermittlung im Übrigen und der Auswertung der Erhebungen geht die

Kammer davon aus, dass es grundsätzlich nicht zu beanstanden ist, im .Fiahmen

tatrichterlichen Ermessens den ortsüblichen Normaltarif nach dem in der

Schwacke-Liste ausgewiesenen Modus-Wert bzw. dern arithnretischen Mittel zu

berstimmen und im Übrigen bei der Schadenschätzung auch die Nebenkostentabelle

derr Schwacke-Liste zugrunde z:"u logon, Eurotax-Schwacke ist ein erfelhrenes

neutrales Unternehmen im Regelkreis der Kfz-Unfallschadenregulierung, dats nach

dern Angaben im Editorial (auch) des Mietpreisspiogels 2011 im Jahre 1995 den

ersiten Mietpreisspiegel herausgergeben hat, die Daten ohne Beauftragurrg oder

Zusamrrrenarbeit mit einem der beteiligten Verkehrskreise zur Verfügung stellt und

jährlich bei gleich bleibendem Erhebungsmodell überprlift. Dabei werden

Intgrnettarife, die nicht sicher reprroduzierbar und nicht allen Porsonen zugänglich

sind, da nicht jeder über einen lnternetzugang verfügt oder über Dritte auf einen

solchen zugreifen kann, unbeachtet gelassen. GrundLage für die Datenerl'assung
' bllden die beständigen abgedruokten bzw. auch auf Datenträgern vorhandonen

hausoigenon Pröspekte und Darstellungen, die einenn Kunden offeriert t'verden,

womit Manipulationsmöglichkeiten durch Angabe überhöhter Preise durch das

Miotwagenunternehmen nur sehr eingeschränkt gegeben sein dürften; berücflsichtigt

werden nur physisch vorhan,Cene Stationen miil Namen, Anschrift und

Telefonnummer. Bei der Erstellung des Mietpreisspiegeki 2011 wurden lnformationen
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von runcl 7.7OO Vermietstationen ausgewertet, wobei eine ÜberprtrfunlJ der

zugesagten preisinformationen mittels Plausibilitatskontrollen und durch anonyme

Stic;hproben erfolgte. Die Auswertung nach den Postleitzahlengebieten effolgt

dreiistellig und erscheint somit auclr aufgrund der engmaschigen Einteilung und der

darrnit einhergehenden Differenzierung zwischen großstiidtischen und lärrdlicheren

Ge5ieten gut goeignet, den Normarltarif für den örtlich relevanten Markt abzuloilden,

wobei in der Liste auch minimate und maximale Preise genannt werden, Dagegen

beruht die Erhebung des Fraunhofer-lnstituts übenruiegend aLrf der Abfrage von

lnteirnettarifen der SeChS großen AUtovermieter, Wgmit zum einen der V'orwurf

verbunden ist, dass diose Angebotsinformationen nicht jedermann zugänglich und

niclrt sicher reproduzierbar sind, und weiter der Vorwurf der Abfrage eines zu flleinen

MarKtsegments und der fehlenden Repräsentativität, da die mittelständischen

Autovermieter nur unzureicherrd berücksichtigt wsrden, was in der Unfallsituation

besonders schwer wiegt, weil die Geschädigten dann rneistens die Werkstätten ihres

Verrtrauens aufsuchen und dort nrach der Möglichkeit einer Anmietung oder deren

Vermittlung fragen, Hinzu kommt die Differenzierung nach nur zwei Zilfern der

posfleitzahl, Außerdem werden bei der Fraunhoferliste anders als bei Scl'rwacke

aursschließtich preise bei einwöchiger Vorbuchungsfrist brerttcksichtigt, was auch der

Unfallsituation nicht gerecht wird, obgleich der Fraunhcfer-Mietpreissiegel ebenso

wie der Schwacke-Mietpreisspieget in erster Linie zur unfallschadenregulierung

henangezogen wird, Sohließlich werden bei der Fraunhoferliste die Preise für

Nebenkosten nicht ausgewiesen, clie aber ebenfalls zu berLtcksichtigen sind; lediglich

die Vollkaskoversicherung ist einkalkulied.

Die Boklagte hat nach Auffassung der Kammer vorliegenC nicht aufgezeigt, dass sich

Erlrebungsmängel des Schwacke,Mietpreisspiegels auf den zu entscheidenden Fall

in erheblichem Umfang auswirken und die Eignung als Schätzungsgrundlagtl Soffiit

konkret in Zweifel ziehon.

Dernn dl0 von der Beklagten \/orgelegten screenshots zu von ihr getätigten

Preisabfragen bei den Firmen Europcar, Avis und si:xt sind nicht geeignet, den

Schwacke-Mietpreisspiegel 2011 in seiner Tauglichkeit als Schätzgrundlage für die

sc;hadenebestimmung inr konkreteln Fall zu erschLlttern.

Aus ihnen ergibt sich entgegen rler Auffassung der Btlklagten nicht, dass der zur

Sohadensschätzung nraßgebliche Normaltarif zum Zeitpunkt dor

Ersatzfahrzeuganmietung durch den Kläger deuttich gÜnstiger war als der im

Sr:hwacke-Mietpreisspiegel auslSewiesene Prois, niit der Folge dass der

Sr:hwacke-Mietpreisspieget ats Schätzgrundlage nicht herangezogen werden kÖnnte

bzw. einer sachverstäntJigen Überrprltfung bedürfta' Zwar mag dem Umstand' dass

die Angobote späteren Zeiträurnen entstammen, keine maßgebliche Berleutung

beizumessen sein, da seit dem Vermietungszeitraum eher von einer Preissteigerung

auch im Mietwagengeschäft auszugehen sein dilrfte. Andererseits ist diese Folge

nicht zwingend, da die Preise auc,h aus anderen Gründen variieren können'
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Allerdings ist unabhängig davon rricht ersichtlich und vr:n der Beklagten auch nicht

mit der erforderlichen Substanz clargetan, dass die in den in der Klageenrrtiderung

enthaltenen Screenshots ausgelviesenen Preisabfragr:n mit der hier tatsächlich

gegeberren Anmietsituation vergleichbar sind.

Derbei weison die von Beklagtenseite vorgolegtern Ersatzangebote keinen

verbindlichen Preis aus. Die Angr-.bote der Firma Avis sind jeweils ,,pro Anrnietung"

zu erhalten. Die Höhe etwaiger Nebenkosten tässt sich nicht erkennen, ,,Mehr

Inf'ormailionen" können ausweislich des Screenshots arbgefragt werden, sind aber

nicht geöffnet bzw. im Schriftsatz der Beklagten nicht alcgebildet. Zutreffend hat das

Ar.ntsgericht zudem die Unklarheiten bezüglich Modell und Ausstattungsmerkmale in

den Ersatzangoboton heruorgehoben.

Be:i allen von der Beklagtenseite vorgelegten Angeboten sind ferner die Anrniettage

von vornherein festgelegt und weisen je nach Anmietdauer einen bestimmten Preis

aus. Wie sich die Preise gestalten, wenn von vornh€f€,irt nicht genau absehbar ist,

wirl larrge ein Fahrzeug angemietet werden muss, wie es gerade in der

Unfallsituation und bei Beschaffung eines Ersatzfahrz:euges der Fall ist, tst den

Arrgeboten nicht zLt entnohmen, Insofern sind die Angebote nicht rnit den

vortiegenden Sachverha[ten vergleiichbar,

Hinzu kommt, dass bei dem Angebot der Firma Sixt dlie Selbstbeteiligung deutlich

höher liegt als bei den vorliegend angemieteten Pkw. Den eigenerr Angaben der

Berklagten zufolge hätten die Geschädigten ein Fahrzeug zu den in den

Internetangeboten ausgewiesenen Tarifen auch nur bei Vorlage einer Kreditkarte

oder Leistung einer entsprechenrJen Barkaution erhalten können, was ihm in der

konkreten Anmietsituation nicht ohrne weiteres zumutbar war.

Ins;gesarnt sind danach clie Screenshots und der insoweit substanzlose Voftrag, dass

dier dann ausgowiesenen Preise auch bei einer Anrnietung unmrttelbar an den

St;ationern zu erhalten gewesen seien, nicht geeignet den Schwacke-Mietpreisspiegel
in seiner Tauglichkeit als Schätzgnundlage zu erschLrttern. Es karrn den Screenshots

nach den vorstehenden Ausführungen nicht entnommen werden, d€rss die

GeschärCigten problemlos ein solches, dem jeweiligen Fahrzeug gleichwertiges zu

den aufgoflthrlen Preisen billiger als tatsächlich geschehen hätte annrieten können.

Dic= Kammer vermag dler Beklagten nicht darin zu folgen, dass sich aus den

Entscheidungen des BGH vom 18.12.2012 - Vl ZR 316111, 17.5.2011 -.Vl ZR

142110,22.2.2011 -VI ZR 353/0gt und vom 18.5.2010-'Vl ZR 293i08 ergebe, dass

nach dodiger Beurteilung ihr Vorbringen bzw. die von ihr vorgelegten Screenshots fi,ir

ausreichend . erachtet wurden, die Eignung der Schwackeliste als

Schätzungsgrundlage z,r erschüttern. Der BGH hat in diosen Entscheidungen

lecliglich gefordert, dass sich der Tatrichter mit derartigem Sachvoftrag

auseinanderzusetzen hat. Dies gilt insbesondere auch für die Entscheidung des BGH

vorn 18,12.2012 - Vl ZR 316111, in der er ausgefrlhrt hat, dass im Streitfall die
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uneinge{;chränkte Übernahme der in der Schwacke-Liste ausgewiesenen Mietpreise

des;halb Bedenken begegne, weil clie Beklagte deutlich günstigere Angebote anderer

Anbieter aufgezeigt habe und mit diesen Angeboten hirrreichend deutlich gemacht

habe, dilss der zur Schadenbehebung erforderliche maßgebliche Normaltarif zum

Zeitpunkt der Anmietung deutlich gi.tnstiger gewesen sein könnto, als der Modus des

Sclrwacke-Mietpreisspiegels 2010, Auch in dieser Entscheidung hat der BGH die

AutFhebung des angefochtenen Ufteils und Zurückvenrueigung der Sache an das

Berrufung;sgericht, das zu don von der beklagten Versicherung vorgelegten

Interneterngeboten, lediglich ausgeführ1 hatte: ,,Eine ontsprechende Annahme der

mangelhaften Erhebung für den Schwacke-Mietpreisspiegel ist auch nicht durch den

Sachvortrag der Beklagten - insbesondere den Einwand, es hätten über das lnternet

gürrstigere Fahrzeuge zur Vorfügung gestanden * gerec;htfertigt, so dass auch dem

Beweisangebot auf Einholung eines Sachverständigengutachtens nicht nachzugehen

war", danauf gestlltzt, dass das tserufungsgericht sich mit dem konkreten Sachvoftrag

näher hiätte auseinandersetzen müssen und dadurch, dass es dies unterlassen hat,

die Grenzen seines tatrichterlichen Ermessens im l?,ahr'rten des $ 287 ZPO

Lrbrarschnitten hat. Dass der Voftrag tatsächlich ausreichte, die Schwacke-Liste als

zur Schadensschätzung ungeeignet herauszustellen, folgt daraus gerade nicht,

vielmehr wurde dies nrit der ZurCrcl<verweisung der Sache zur Uberprlrfung durch den

Tatrichterr zweiter Instanz gestellt. Vorliegend hat die Kammer eine solche

Überpr0fung der vorgelegten Preirsabfragen vorgenommren mit dem Ergebnis, dass

die Angr:bote bzw. Preisabfragen aus den im Einzelnen angeführten Gründen nicht

im Sinner der Beklagten aussagekrräftig sind.

Da sonrit berechtigte Zweifel <laran, dass es sicir bei dem sich aus der

Schwacl<e-Liste ergebenden Mietpreis um den im konkreten Fall maßgeblichen

Normalprreis handelt, nicht begrLtndet sind, bedaff es wr:der einer BeweisauJnahnte

zur Überprlrfung des Schwacke-lvlietpreisspiegels bzw. Ermittlung des ortsüblichen

Nc,rmalpreises, noch besteht Anlerss im Wege der Schiadonschätzung nach $ 287

ZF'O einen Abschlag von dem Mietpreis der Schwacke-Listo vorzunehmen.

2) Der t(lägerin stehen clagegen atus den Schadenfällerr J und I aus

abgetretlenem Recht der Geschädlgten weitergehende Ansprüche auf Erstattung von

Mietwagyenkosten in Höhe von 387,10 EUR gemäß SS 7, 17 SIVG, 115 WG zr-t.

a) Entlgegen der Auffassung des Amtsgorichts kann die Klägerin in den

Schadenfällen f und J zunächst die \/on ihr geltend gemachten

Kgsten für die Ausstattung der Errsatzfahrzeuge mit Winterreifen nach $ 249 BGB in

Höhe von jeweils 100 EL,R (10 x 10 EUR) ersetä verlangen,

Ob es :sich bei den Kosten flrr S/interreifen um erstattrungsfähige Nebenleistungen
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herndelt ist in der Rechtsprechung bislang unterschiedlich beurteilt worden. Während

teilweigra eine vergütungspflichtiger Nebenleistung verneint worden ist (OLG K,öln, Urt.

v 14.62011 - 15 U 9/11; LG Doftmund, Uft. v. 19.7.2010 --21 O 489r/08; LG

Ktrrlsrulre, Urt. v. 14.5.2010 - I S 442109, jew, zit, nach juris), ist eine solche von

anderen Gerichten bejaht worden (OLG Karlsruhe, Urt. v. 11 82011 - 1 U 27111,

OLG Kciln, Urt. v. 18.03.2011 - 19 U 145110: OLG Celle, Uft v 29,02.20112 - 14 U

4S)/11, .iew. zit. nach juris), Die Kammer hat sich der letztgenannten Auffassung

angesclrlossen, die nunmehr auch höchstrichtertich durch den Bundesgerichtshof -
Urt. v. 05.03.2013 - Vt ZR 245111 - bestatigt worden ist und der jetzt auch der 15,

Zivilsenat des OLG Kö[n, Urt. v. 30.07"2013 - 15 U 212/12 - unter ausdrtlcklicher

Aufgabe seiner früheren Rechtsprechung folgt.

Diass \A/interreifen zu der konkreten Anmietzeit zur erlforderlichen Ausstattung des
Fahrzeuges gehören, um degsen Verkehrssicherheit sicherzustellen und dass

dershalb die Klägerin verpflichtet war und ist, ihrem Mieter das Ersatzfahrzeug

ausgestattet mit Winterreifen zu iberlassen, bedeutet rricht, dass der Vermrieter flrr
eine solche Ausstattung nicht auch eine besondere Verl;trtung verlangen kann (BGH

a.a.O.). Da Winterreifen nicht zur Erstausstattung eines Falrrzeuges gehören,

hetndelt es sich urn Zusatzkosten des Vermieters, die in zrrlässlger Weise an don

Kunden weitergegeben werden durfen. Entsprechend legen Mietwagenfirmen die
Kosten für die Ausstattung dos l=ahrzeuges mit Wntorreifen grundsätzlich auf die
Mieter Ltm, so dass regelmäßig ein Aufschlag hierftrr berechnet vrird und folgrlich von

dern Miertern auch gezahlt werden muss. lm ÜUrigen kommt es gemäß S 249 BGB
auch nur darauf an, was der Ger;chädigte in seiner Situation für erforderliclr halten
durrfte. \//enn das Mietwagenunterrnehmen die. Ausstattung des Mietfahrzeuges mit
Winterreiifen nur gegen Aufschlag anbietet, die Nutzurrg des Fahrzeuges bei Eis,

Schnee und Matsch aber nttr mit Winterreifen zulässig ist, darf der Geschädigte, der
zur Wafirung seiner Verpflichtung nach der SIVO Winterneifen benötigt, diese Kosten
fLtr erforderlich halten irn Sinne vc)n S 249 BGB (LG Köln, Urteil vom 6.9.2011 - 11

s 293/10).

Dia Ersiatzfahrzeuge sind in den Schadenfällen f! und Jausglestattet
mit Winterreifen an die Geschädigton vermietet worderr. Dies ergibt sich arus den
Mietverträgen, in denen dies ilusdrücklich festgehalten worden ist, und den
Kc,stenrrechnungen, mit denen die Winterreifen den Ges,:hädigten als Kostenposltion
gesondeirt ausgewiesen auch berechnet worden sind.

b) Neben den Kosten für die Winterreifen in den vorgenannten Schadenfällein steht
derKläg1erinimSchadenfa||nauchdervoniIhrinHÖhevon1B7,10EUR
geltend gemachte, vom Amtsgericht ihr zu Unrecht versagte pauschale Aurfschlag

von 20 9/o äUf den Normaltarif fLrr unfatlbedingte Mehraufwendungen zu.

Nech der ständigen Recfrtsprechung des Bundesgerichtr;hofes rst ein höherer Betrag
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als der Normaltarif ersatzfähig, wenn dieser erhöhto 'farif mit Rucksicht zluf die

Besonderheiten der Unfallsituatiorr gerechtferligt ist. Ob und in welcher Höhe

unifallberlingte Zusatzleisturrgen des Vermietors die Erstattung l'röherar

Mir:twagenkosten als der nach dem Normaltarif rechtfefligen, ist gernäß S 287 ZPO

vom Tatrichter zu schätzen. Dabei muss die jeweilige Kalkulationsgrundlage des

konkretern Anbieters vorn Giescfrädigten bzv'r. vom Gericht nicht im Eirrzolnen

betriebswirlschaftlich nachvollzogen werden; die Mehrleistungen und besonderen

Rir;iken müssen aber goflr3r€ll einen erhöhten Tarif bzw. einen Aufschlag

rechtferf igen (BGH, Urt. v, 14.t0Z2006 - Vl ZR 126105 = NJW 2006, 1506)'

Die Ktägerin hat für den Schadenfall I allgemein unfallspezifische

Kostenfaktoren vorgetrageh, ,lie erinen höheren Mietpreis rechtfortigen, Konlr:ret hat

sie, ausgeführt, dass der Mietzins und die Umsatzsteuer vorfinanziert worden seien,

ohne dass die Bonität der Geschä<ligten geprtrft worden :;ei, die Selbstbeteiligung bei

der Vollkaskoversicherung habe sie sich nicht durch entsprer:hende

Sicherheitsleistung ebdecken lassen, im Zeitpunkt der Anmietung sei auch die

Herftung für den Unfall noch nicht geklärt gewesen, in P,bweichung zum Normaltarif

sei ein erhöhter Verwaltungsaufwand angefalien, die Mobi{italt sei bereits drei

Stunderr nach dem Unfall wiederhergestellt worden, sr: dass eine Eilbedür-ftigkeit

vorge{egen habe, entsprechend m[sse der Fuhrpark vorglehalten werden.

Die Beklagte hat diesen Angaben weder erstinstanzlich noch im Berufungsveffahren

widersprochen, Die vorgetragenen Umstände rechtfertigen die Zubilligung des

Aurfschlages für unfallbedingte Zusatzleistungen, zN mehr Angaben ist dar
GeschäCigte nicht verpflichtet, Aus der unstreitig nur drei Stunden nach dem

Unfallgeschehen erfolgten Anmietung des Ersatzfahrzeuges ergibt sich dabc.i nach

der Beurteilung der Karnmer die auch ausdrücklich von der Klägerin l3eltend
gemachte typische Eilsituation, die ohne weiteres als ursächlich flir den

Mehrautwand des Vermieters angeisehen werden kann.

Dire Kammer bemisst den Aufs;chlag fttr unfallbedingte Mehraufwendungen in

stäindiger Rechtsprechung mit 20 %o vom Normaltarif. Der von der Klägerin geltend
gemachte Betrag i.H.v. 187,10 EUR ist hieruon gedeckt.

Ohne Erfolg wendet sich die Klägerin allerdings gegon rJie in erster Instanz r=r{olgte

Verrsagung des in den Schadensfätten f, II und f rgettend

gemach,te n 20o/o- Aufschlags weg€)n u nfallbed i ngter Meh raufwe nd u n g e n.

Nach Maßgabe des Urteits des BGH vom 05.03.2013 - Vl ZR 245111 entfällt - trotz
ansonslen vorliegender unfallbedingter MehraufwenduntJen - der Aufschlag, wenn
keine Eil- odor Notsituation vorliegt, die auch bei einer Anmietung noch am Unfalltag
felrlen kann, wenn es dem Geschädigten in der konkreten Anmietsituation

zuzumuten war, sich vor Anmletung nach gtrnstigeren Tarifen zu erkundigen, wobei
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es dern Anspruchsteller bzw. Gieschädigten obliegt, darzr,rlegen, dass siich die

konkrete Anrnietsituation als Notsituation darstellte (BGll, a,a.O., Rdnr. 22 a.E.)' Die

Klägerin hat hier konkret keine Umstände vorgetragen, die flrr eine E:il- und

Ncrtsituation sprächen, aus der heraus das Ersatzfahrzeug angemietet wurde.

Zu den Schadensfällen f und f hat die Klägerin alleirr vorgotragen,

dass eine Anmietung am

Eilbed ü dtig keit ergäbe.

Anders als im Schadenfall

Folgetag erfolgte, ohne dass sich hieraus eine bersondero

Ifhat dio Klägerin äuch iffi schadenf"ll f
nicht konkret dargetan, wie viele Stunden hsrch denr Unfall €s zur

Ersatzfahrzeuganmietung gekomrnen ist, so dass aucl'r nicht \,vegen einer riogteich

nach dem Unfallgeschehen erfollgten Ersatzfahrzeuganmietung von einer lEil- und

Notsituation ausgegangen worden kann.

c) Eine Verzinsung dersomit in Höhe von 387,10 EUR begründeten weitergerhenden

Mietwagenkostenforderung kann clie Klägerin erst ab dern 21 .07.?012 verlangen. Der

Zinsanspruch ergibt sich insoweit aus SS 291, :288 BGB. Einen früheren

Verzugseintritt hat die Klägerin in Bezug auf den hir:r aus abgetretenem Recht
geltend gemachten Schadenersartzanspruch auf Erstattung von Mietwagenkoston

nicht dargetan. Fälligkeit und Zugtang einer Rechnung begründen Verzug gemäß $

286 Abs. 3 BGB nur ftrr den Schuldner der Entgelfforderunlg. Auf

Sc hade ne rsatza nsorü che find et d ie Vo rsch rift kei ne Anwend u nq.

3) Die l'(ostenentscheidung beruht auf $ 92 Abs. 1 ZPC\, die Entscheidung trber die

vorläufige Vollstreckbarkeit auf SS 708 Nr. 10,711,71321PO, $ 26 Nr. I EGZPO.

Gründe ftlr eine Zulassung der lRevision gemäß S 543 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 ZPO
liegen nicht vor. Die Rechtssacher hat keine grundsätzliche Bedeutung i.S.cl, S 543

Abs. 2 Nr. 1 ZPO. Die Zulassung der Revision ist auch richt i.S.d, S 543 Abs, 2 Nr. 2

ZPO zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheritlichen

Rechtsprechung erfordorlich, da nicht über stroitige odor zweifelhafte Rechtsfragen

zu entsc;heiden war.

Streitwert für das Berufurrgsverfahren: 3.156,56 EUR

ilt.
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Dr, Pfitzner Dr. OitenSchmi?.

Ausgefertigt
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